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Text 

§ 32. (1) Ein Unternehmer kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma 
oder die besondere Bezeichnung seines Unternehmens oder eine diesen Bezeichnungen ähnliche 
Bezeichnung ohne seine Zustimmung als Marke oder als Bestandteil einer Marke registriert worden ist 
(§ 12) und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die Gefahr von 
Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers 
hervorzurufen. 

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn der Antragsteller die Benutzung der eingetragenen Marke 
während eines Zeitraumes von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet 
hat. Dies gilt nur für die Waren und Dienstleistungen, für die die eingetragene Marke benutzt worden ist, 
und auch nur dann, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig vorgenommen 
worden ist. 

(3) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück. 

Zuletzt aktualisiert am 

27.12.2018 

Gesetzesnummer 

10002180 

Dokumentnummer 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

NOR12041082 

alte Dokumentnummer 

N2199960916L 


